
Bekanntmachung 
 

über die Auslegung von Eintragungslisten für das Volksbegehren  
„Abitur nach 13 Jahren an Gymnasien: Mehr Zeit für gute 

Bildung, G9 jetzt!“ in Nordrhein-Westfalen 
 

1. 

Die Bekanntmachung des Ministeriums für Inneres und Kommunales vom 14. Dezember 

2016 über die Zulassung der amtlichen Listenauslegung und der parallelen Durchführung 

der freien Unterschriftensammlung für das Volksbegehren „G9 jetzt!“ ist im Ministerialblatt 

NRW Nr. 1/2017 am 5. Januar 2017 erfolgt. 

 

Die amtliche Listenauslegung (Eintragungsfrist) beginnt am Donnerstag, 2. Februar 
2017 und endet am Mittwoch, 7. Juni 2017. 

 

Bei der Stadtverwaltung Mechernich liegen die Eintragungslisten für das Volksbegehren 

„G9 jetzt!“ vom 2. Februar 2017 bis 7. Juni 2017 an folgender Stelle aus: 

 

Bürgerservice im Erdgeschoss (Eingang rechts) 
Bergstraße 1, 53894 Mechernich 

(Zugang barrierefrei) 

 

2. 

Die Eintragung ist während der allgemeinen Öffnungszeiten im Bürgerservice (montags 

bis freitags von 8:30 bis 12:30 Uhr, donnerstags und freitags zusätzlich von 14:00 bis 18:00 

Uhr) sowie zusätzlich an den nachstehend aufgeführten Sonntagen möglich: 

 
Sonntag, 19. Februar 2017, von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, 

Sonntag, 26. März 2017, von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr, 

Sonntag, 30. April 2017, von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr und 

Sonntag, 28. Mai 2017, von 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr. 

 
3. 

Gemäß § 13 Abs. 1 des Gesetzes über das Verfahren bei Volksinitiative, Volksbegehren 

und Volksentscheid (VIVBVEG) vom 1. Oktober 2004, zuletzt geändert durch Artikel 2 des 

Gesetzes vom 2. Oktober 2014, ist eintragungsberechtigt, wer am Tage der Eintragung 

zum Landtag wahlberechtigt ist (d.h. Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des 

Grundgesetzes ist, das 18. Lebensjahr vollendet hat und mindestens seit dem 16. Tag vor 

der Eintragung in Nordrhein-Westfalen seine (Haupt-)Wohnung hat oder sich sonst 

gewöhnlich aufhält und keine Wohnung außerhalb des Landes hat) oder bis zum letzten 

Tag der Eintragungsfrist (= 7. Juni 2017) wahlberechtigt wird.  

Zur Eintragung wird gemäß Absatz 2 zugelassen, wer in das Wählerverzeichnis einge-

tragen ist, es sei denn, dass er oder sie das Stimmrecht verloren hat.  

Jede/r Eintragungsberechtigte/r kann sich nur in der Eintragungsstelle eintragen, in deren 

Wählerverzeichnis er/sie eingetragen ist. 

 

4. 

Der/Die Eintragungsberechtigte hat einen Personalausweis zur Eintragung mitzubringen. 
 

 

Der Inhalt der v. g. Bekanntmachung wird zusätzlich auf der Internetseite der Stadt Mechernich 

http://mechernich.de/seiten/rathaus_service/218_Bekanntmachungen_Beteiligungen.php 

veröffentlicht. 

 
Mechernich, den 5. Januar 2017 
 

gez. Dr. Hans-Peter Schick (Bürgermeister) 


